
  
Der Chef der Staatskanzlei hat namens der Landesregierung die Antwort auf die Kleine Anfrage mit Schreiben 

vom 3. Februar 2020 übermittelt. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Thomas de Jesus Fernandes, Fraktion der AfD 
 
 
Kosten im Zusammenhang mit dem Parlamentarischen Staatssekretär für 
Vorpommern im Jahr 2019 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 

Vorbemerkung 

 

Im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern 

fallen Kosten gemäß den rechtlichen Vorgaben der Landeshaushaltsordnung, dem Tarifvertrag 

der Länder sowie weiteren Rechtsvorschriften an.  

 

 

 
1. Wie hoch waren im Jahr 2019 die angefallenen Personalkosten, die im 

Zusammenhang mit dem Parlamentarischen Staatssekretär für 

Vorpommern stehen (bitte einzeln aufführen nach Parlamentarischem 

Staatssekretär, Stellvertreter, weiteren Mitarbeitern mit Dienstbezeich-

nung, weiteren Personalkosten und Sonderleistungen und unter Angabe 

des jeweiligen Haushaltstitels)? 

 

2. Wie hoch waren im Jahr 2019 die angefallenen Sachkosten, die im 

Zusammenhang mit dem Parlamentarischen Staatssekretär für 

Vorpommern und seinem Büro in Anklam stehen (bitte die Posten ein-

zeln aufführen nach zugeordnetem Haushaltstitel)? 

 

 

 

Die Fragen 1 und 2 werden zusammenhängend beantwortet.  
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Zu der Antwort zu Frage 1 wird nach der EU-Datenschutzgrundverordnung und unter Berück-

sichtigung der Persönlichkeitsrechte nur die Gesamtsumme der Personalkosten angegeben: 

 

Sachkosten EPL/Kapitel/ 

Titel 

IST 2019 

in EURO 

Geschäftsbedarf 03/0303/511.01 2.559,33 

Ausstattungsgegenstände 03/0303/511.01 3.644,48 

Fernmeldegebühren 03/0303/511.07 

03/0301/511.07 

2.453,50 

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude 03/ 0303/517.01 154,11 

Bewirtschaftungspauschale an den BBL 03/ 0303/517.08 14.400,00 

Wartung und Miete Multifunktionsgerät 03/0301/518.02 1.213,80 

Verfügungsmittel 03/0303/529.20 2.048,66 

Öffentlichkeitsarbeit  03/0301/531.04 3.961,44 

Aufwendungen für Veranstaltungen 03/0303/535.05 7.335,63 

Vermischte Verwaltungsausgaben 03/0303/546.99 214,70 

Ausstattung mit Informationstechnik, Mobile 

Datennutzung und Anschluss an das Landesdaten-

netz 

03/0301/511.05 

(MG 59) 

03/0301/511.06 

15/1501/511.22 

19.654,66 

Sachkosten gesamt  57.640,31 

Personalkosten EPL/Kapitel/ 

Titel 

IST 2019 

in EURO 

Fürsorgemaßnahmen und Unterstützung 03/0303/443.01 0,00 

Bereich PStV 03/0303/421.02  

 03/0301/422.01  
 03/0303/427.01  

 03/0303/428.01  

 03/0303/981.99  

Personalkosten gesamt  576.982,28 

 

 

 
3. Welche Reisekosten hat der Parlamentarische Staatssekretär für das 

Jahr 2019 im Detail verursacht (bitte aufschlüsseln nach dem jeweiligen 

Übernachtungsort und die dadurch entstandenen Kosten pro Tag)? 

 

 

 

Auf Basis der Abrechnungen der Reisekostenstelle sind bis einschließlich August 2019 

folgende Beträge gezahlt worden: 

 

Der Dienstsitz des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern ist in Anklam. Als 

Parlamentarischer Staatssekretär nimmt er an den Kabinettssitzungen und den Staatssekretärs-

runden teil. Für Reisen nach Schwerin sind insgesamt 4.889,00 Euro Übernachtungskosten 

gezahlt worden. In der Regel betrug der Preis pro Übernachtung 86 Euro.  
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Für alle anderen Reisen sind folgende Kosten erstattet worden: 

 

Ort der Übernachtung Übernachtungskosten inklusive Flug- und Nebenkosten  

pro Tag (in Euro) 

Stralsund 84,00 

Binz 85,00 

Hasenwinkel 76,00 

Stralsund 90,00 

Brüssel 808,96 

Basthorst 95,00 

Marlow 136,85 

Berlin 103,00 

Liepen 71,00 

Stettin 175,00 

St. Petersburg  755,27 

Kamtschatka 793,80 

Greifswald 90,00 

Bergen 94,00 

Greifswald 90,00 

Stettin 90,73 

 

Für die Reisen des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern sind insgesamt Tage-

gelder in Höhe von 816,00 € gezahlt worden. 

 

 

 


